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 Veröffentlicht am 07.05.1992

Norm

StGB §201

Rechtssatz

Eine Vergewaltigung ist zwar erst vollendet, sobald die Nötigung erfolgreich ist, das Tatopfer also den Beischlaf oder

die Vornahme einer anderen geschlechtlichen Handlung zu dulden beginnt, die Tat ist jedoch bereits mit dem Beginn

des Einsatzes der tatbestandlichen Nötigungsmittel versucht.
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Auch; nur: Die Tat ist jedoch bereits mit dem Beginn des Einsatzes der tatbestandlichen Nötigungsmittel versucht.
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